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AKTUELL 
Probealarm für Mittwoch 
angekündigt 

Morgen Mittwoch um ca. 13.30 
Uhr  werden in Liechtenstein sowie 
in der ganzen Schweiz wie jedes Jahr 
wieder zur genau gleichen Zeit die 
Sirenen getestet. Es besteht keinerlei 
Gefahr. Das Amt für Zivilschutz und 
Landesverteidigung bittet die Bevöl
kerung um Verständnis für die mit 
dem Probealarm verbundenen Un
annehmlichkeiten. Beim Probealarm 
wird die Funktionstüchtigkeit der 
Sirenen geprüft, mit denen die Be
völkerung im Katastrophen- und 
Kriegsfall alarmiert wird. Geprüft 
wird das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm», ein regelmässiger auf- und 
absteigender Heulton von einer Mi
nute Dauer. Wenn dieses Alarmzei

chen ausserhalb der angekündigten 
Sirenenkontrolle ertönt, bedeutet 
dies, dass eine Gefährdung der Be
völkerung möglich ist. In diesem Fall 
ist die Bevölkerung aufgefordert, 
Radio DRS 1 zu hören, die Anwei
sungen der Behörden zu befolgen 
und die Nachbarn zu informieren. 
Weitere Hinweise und Verhaltensre
geln finden sich auf den hintersten 
Seiten des Telefonbuchs. 

Dreieinhalb Jahre 
Gefängnis für Granella 

Der Aargauer Heliunternehmer 
Viktor Granella ist am Montag in 
Konstanz wegen einer Falschgeld
affäre zu dreieinhalb Jahren Gefäng
nis verurteilt worden. Der  Verteidi
ger kündigte eine Beschwerde gegen 
das Urteil an. Granella soll auch in 
der Schweiz wegen Falschgeld- und 
Betrugsdelikten belangt werden. 

Angleichung des Rentenalters von Männern und Frauen 
Bundesrätin Ruth Dreifuss unterzeichnet am Freitag revidiertes Abkommen Schweiz — Liechtenstein über Sozialversicherungen in Vaduz 

(G.M.) - Die kommende AHV-Revi-
sion bringt das gleiche Rentenalter für 
Männer und Frauen im Sinne der in der 
Verfassung verankerten Gleichberechti
gung. Die Regierung ist verpflichtet, bis 
Ende 1996 dem Landtag einen Vorschlag 
zur Beseitigung der Diskriminierung der 
Geschlechter vorzulegen. Vorgesehen ist, 
wie in der Schweiz, die unterschiedlichen 
Rentenalter sukzessive einander an
zunähern: Für die Flauen eine Herauf
setzung von den geltenden 62 Jahren auf 
das Rentenalter 64, bei den Männern 
eine Herabsetzung von bisher 65 Jahren 
auf das gemeinsame Rentenalter. 

Die Schweizer Stimmberechtigten ha
ben der 10. AHV-Revision im vergange
nen Sommer an der Urne zugestimmt. 
Regierungsrat Dr. Michael Ritter hatte 
in einer ersten Stellungnahme zu dieser 
Volksentscheidung erklärt, dass sich die 
Revision des AHV-Gesetzes in Liechten
stein am schweizerischen Vorbild orien
tieren werde - mit dem Unterschied 
der konsequenten Verwirklichung des 
Gleichberechtigungsgrundsatzes von 
Mann und Frau. Dies macht die Revision 
des schweizerisch-liechtensteinischen 

Sozialversicherungsabkommens notwen
dig. Wie aus Bern verlautete, soll Bun
desrätin Ruth Dreifuss dieses Abkom
men ana Freitag in Vaduz unterzeichnen. 

Die jRevision des liechtensteinischen 
AHV-Gesetzes folgt drei Eckpunkten: 
Einerseits richten sich die Neuerungen 
nach den abgeänderten Bestimmungen 
in der Schweiz, um keine grossen Unter
schiede im gleichen Wirtschafts- und So
zialraum entstehen zu lassen. Anderseits 
hat die Regierung vom Parlament den 
Auftrag • erhalten, bis spätestens Ende 
1996 für sämtliche Gesetze, die dem 
Gleichheitsgrundsatz von Mann und 
Frau widersprechen, die erforderlichen 
Abänderungsvorschläge zu unterbreiten. 
Schliesslich muss das neue AHV-Gesetz 
auch die mit dem Beitritt zum EWR-Ab
kommen zusammenhängende «Europa
tauglichkeit» aufweisen. Nicht zuletzt 
orientiert sich die Regierung - im Hin
blick auf die Verschiebung der Alters
pyramide - an der Finanzierbarkeit der  
Sozialversicherungen in der Zukunft. 

Einer der wesentlichen Punkte der  
künftigen AHV-Revision stellt für die 
Öffentlichkeit zweifellos das Renten-

Die Neuerungen in der AHV-Gesetzge-
bung erfordern eine Änderung des Sozial
abkommens mit der Schweiz. Bundes
rätin Ruth Dreifuss soll das geänderte Ab
kommen am Freitag in Vaduz unterzeich
nen. (Archivbild) 

alter dar. Derzeit beträgt das Renten
alter für die Frauen 62 Jahre, während 
das Rentenalter bei den Männern nach 
dem 65. Altersjahr beginnt. Die von der 
Verfassung geforderte Gleichbehand
lung der Geschlechter verlangt eine An
gleichung der noch unterschiedlichen 
Rentenalter. Dem Vernehmen nach ist 
vorgesehen, in Liechtenstein in Zukunft 
das Rentenalter bei 64 Jahren festzule
gen: Dies bedeutet, dass für die Frauen 
der Rentenbeginn sukzessive um die feh
lenden zwei Jahre aufgestockt wird, wäh
rend bei den Männern eine Reduktion um 
ein Jahr erfolgen soll. In der Schweiz 
brachte die 10. AHV-Revision die Antie-
bung des Frauen-Rentenalters in zwei 
Vierjahresschritten - bis zum Jahre 2005 -
von 62 auf 64 Jahre, während das Renten
alter 65 für die Männer belassen wurde. 

Eine Angleichung wird die AHV-Revi
sion auch im Bereich der Witwen- bzw. 
der Witwer renten bringen. Bisher war nur 
die Witwenrente im AHV-Gesetz enthal
ten, die Witwerrente wurde hingegen 
über ein eigens erlassenes Gesetz ausge
richtet. Künftig soll es nur eine Rente -
für Witwen wie für Witwer - geben. 

Die Sperrfrist für Archivgut «oll auf 30 Jahre verkürzt werden 
Regierung unterbreitete dem Landtag den Entwurf eines Archivgesetzes - Bisherige Regelung der allgemeinen Sperrfristen vielfach «zu starr» 

(mö) - Für das Liechtensteinische Ar
chivwesen bestehen Ibis heute nur wenige 
Rechtsnormen. Das staatliche Archivwe
sen ist nicht durch Gesetz, sottttei'n ledig
lich durch Verordnung geregelt. Auf
grund der in den Jetzt/eh Jahrzehnten 
stark geänderten Voraussetzungen und 
Anforderungen im Bereich des Archiv
wesens drängt sich nach Auffassung der 
Regierung nun eine entsprechende An
passung und Ergänzung der rechtlichen 
Grundlagen auf. Sie hat daher dem 
Landtag den Entwurf eines Archivgeset
zes unterbreitet, in dem auch eine Ver
kürzung der allgemeinen Archivsperre 
von bisher 50 Jahren auf neu 30 Jahre 
vorgeschlagen wird. 

Eine Regelung des Archivwesens auf 
Gesetzesstufe ist nach Ansicht der Re
gierung vor allem deshalb angezeigt, «um 
zu verhindern, dass für verschiedene 
Zwecke bedeutsame Unterlagen zer
stört, unkontrolliert vernichtet oder un-
sachgemäss verwaltet werden». Die bis
her der Regierung übertragene Kompe
tenz, über die Aufbewahrung oder Ver
nichtung nicht mehr benötigter Unterla

gen zu entscheiden, soll an das Landesar
chiv delegiert wenden, dessen Aufgaben 
wirf 'Kompetenzen im Gesetz klar, ^pi-
schrieben werden. 

ftersönlichkeitsrechte wahren . . 
Das in jüngerer Zeit stark angestiege

ne Interesse an neuerer und neuester Ge
schichte verlangt gemäss Regierungsbe
richt nach einer differenzierteren Rege
lung des Verhaltens der Archive gegen
über den verschiedenen Auskunfts- und 
Einsichtswünschen. Mit der vorgesehe
nen Regelung der Benützung des Archiv
gutes werde gewährleistet, hält die Re
gierung fest, dass die Persönlichkeits
rechte der von den Unterlagen betroffe
nen Personen «angemessen gewahrt und 
schutzwürdige Belange Betroffener oder 
Dritter nicht gefährdet» würden. 

In ihren Erläuterungen zur Gesetzes
vorlage gibt die Regierung aber auch zu 
bedenken, dass sich das Spannungsver
hältnis zwischen dem Auswerturigsinter-

~esse des Benutzers bei der Archivbenüt
zung und den Persönlichkeitsinteressen 
davon Betroffener auch durch gesetz
liche Bestimmungen nie völlig aufheben 

lasse. Die Gesetzgebung müsse sich not
gedrungen auf Generalklauseln be
schränken,"an denen sich die Archivare 

FalLju Fall'ttei ihren Abwägungsent-
• Scheidungen orientieren müssten. 

Neue Sperrfrist von 30 Jahren 
Die geltende Archivverordnung statu

iert eine allgemeine Sperrfrist von 50 
Jahren, nach der staatliches Archivgut in 
der Regel benützt werden kann. Diese 
Regelung erweist sich laut Regierung in 
vielen Fällen als zu starr, weshalb sie eine 
Verkürzung der Frist auf 30 Jahre vor
schlägt. Dieser Vorschlag beruhe auf 
langjährigen Erfahrungen im Archivwe
sen und entspreche auch internationalen 
Empfehlungen. Eine besondere Sperr
frist von 100 Jahren wird im Gesetzesent
wurf für Archivgut festgelegt, das sich 
seiner Zweckbestimmung nach auf 
natürliche Personen bezieht. 

Eine Verlängerung dieser Sperrfristen 
um höchstens 20 Jahre wird nur für Ar
chivgut in Frage kommen, für das ein be
sonderer Geheimnisschutz angebracht 
ist. Die Sperrfristen können gemäss Vor
lage mit Zustimmung der abliefernden 

Stelle aber auch verkürzt werden,, wenn 
das Archivgut ausschliesslich zu wissen
schaftliche]! Zwecken genutzt wird. D a 
bei muss allerdings sichergestellt sein, 
dass das öffentliche Interesse und die 
schutzwürdigen Belange Betroffener 
oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. 

Personenbezogenes Archivgut 
In Anlehnung an die Vorlage eines 

neuen Datenschutzgesetzes, das vom 
Landtag inzwischen in erster Lesung be
handelt wurde, wird die Möglichkeit zur 
Verkürzung der Sperrfristen bei perso
nenbezogenem Archivgut zusätzlich ein
geschränkt. Eine Verkürzung ist nur 
möglich, wenn auch die Einwilligung der 
betroffenen Personen vorliegt. Ohne die
se Einwilligung dürfen die Sperrfristen 
nur dann verkürzt werden, «wenn die 
Benützung zur Erreichung des beabsich
tigten wissenschaftlichen Zwecks, zur 
Behebung einer bestehenden Beweisnot 
oder aus sonstigen im überwiegenden In
teresse eines Dritten liegenden Gründen 
unerlässlich ist», d.h. wenn die verfolgten 
Ziele mit anderen Mitteln nicht erreicht 
werden können. 

Täter von Grabs 
weiterhin flüchtig 
Grabs/Lienz (AP) Der Mann, der am 
letzten Wochenende bei Grabs (SG) 
eine 13jährige Schülerin vergewaltigt 
und danach beinahe umgebracht hat, 
ist weiterhin auf der Flucht. Das 
Opfer befand sich am Montag noch 
im Spital, wie die Kantonspolizei 
St. Gallen mitteilte. 

Die Fahndung nach dem Täter im 
St. Galler Rheintal dauerte am Mon
tag nachmittag weiter an. Die Polizei 
war unter anderem mit der Überprü
fung von Hinweisen aus der Öffent
lichkeit beschäftigt. 

Das beim Überfall schwer verletz^ 
te Opfer befand sich laut Polizei " 
noch im Spital, wird aber vermutlich 
in den nächsten Tagen nach Hause 
entlassen werden. 

Zu dem vom Opfer geschilderten 
hellfarbenen Kleinwagen gingen laut 
Polizei mehrere Hinweise ein. Sie 
führten aber zunächst nicht zum Er
folg. Man geht weiter davon aus, dass 
das Fahrzeüg im Raum Vorarlberg 
immatrikuliert sein könnte. 

CH-Diplomat missachtete Sanktionen 
Schweizer Geschäftsträger in Belgrad seines Postens enthoben 

Bern (AP) Der Schweizer Geschäft
sträger in Belgrad, tienoit Junod, muss 
sich wegen Verletzungen der Jugosla-
wien-Sanktionen vor der Justiz verant
worten. Bundesrat Cotti hat ihn von sei-

Benoit Junod wurde nach Missachtung 
der Jugoslwawien-Sanktionen seines Am
tes enthoben. (Bild: AP)  

nem Posten abberufen. Junod weist die 
Vorwürfe zurück, er habe die Sanktions-
bestimmungen nicht verletzt. 

Junod hat sich nach dem bisherigen Er
kenntnisstand nicht persönlich berei
chert, wie Josef Doswald, Generalse
kretär des Eidgenössischen Departe
mentes für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA), erklärte. Konkret wird Junod 
vorgeworfen, entgegen der bis im. ver
gangenen November geltenden Sank
tionsbestimmungen Güter im Wert von 
rund 126.000 Franken nach Rest-Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) einge
führt und eine Geldüberweisung von 
8000 Franken veranlasst zu haben. 

Es handelt sich um 2,8 Tonnen 
Schmierseifenkonzentrat sowie graphi
sche Maschinen und einen Computer. 
Der  Diplomat gab an, dass die Seife für 
humanitäre Zwecke bestimmt gewesen 
sei. Mit dem anderem Material und der 
Geldüberweisung sollte ein Katalog für 
eine Bücherzeichen-Ausstellung (Exli
bris) in Belgrad produziert werden, die 
der Exlibris-Sammler Junod selber initi
iert hatte. 

Hoher UNO-Repräsentant zu Besuch 
Höflichkeitsbesuch von Vladimir Petrovsky in Vaduz 

Hohen Besuch konnte gestern Liechtensteins Aussenministerin Dr. Andrea Willi in 
ihrem Büro im Regierungsgebäude empfangen, nämlich den stellvertretenden UNO-
Generalsekretär Vladimir Petrovsky. (Bild: vito) 


